
Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung Lüdersdorf 
vom 20.04.2021

Top 7 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 "Einzelhandel am 
Bahnhof" im Ortsteil Herrnburg der Gemeinde Lüdersdorf - 
Satzungsbeschluss

Der Bürgermeister erläutert den Sachverhalt.
Beschluss:

1. Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S.3634) und § 86 Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), beschließt die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Lüdersdorf den Bebauungsplan Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ 
begrenzt durch: 
- im Norden: durch die Bahnhofstraße, 
- im Osten: durch das vorhandene Einkaufszentrum, 
- im Süden: durch die Anlagen der Deutschen Bahn AG, Bahnstrecke Lübeck – 
  Bad-Kleinen-Straßburg (Uckerm.), 
- im Westen: durch die Hauptstraße (Landesstraße 02), bestehend aus der 
Planzeichnung
  (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung. 

2. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 24 wird gebilligt. 
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Beschluss der Satzung über den 

Bebauungsplan Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Flächennutzungsplan zu gemäß § 13a Abs. 
2 Nr. 2 BauGB zu berichtigen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
11 3 0
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